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§ 608

- WasserstralRen-Verkehrsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

Durch Schifffahrtszeichen verbotenes Begegnen

1. 1.Auf Strecken, deren Grenzen durch das Tafelzeichen A.4 oder A.4.1 (Anlage 7) gekennzeichnet sind, ist das
Begegnen und Uberholen verboten. Das Verbot nach Satz 1 kann auf Fahrzeuge und Verbande ab einer
bestimmten Lange oder Breite beschrankt werden; in diesem Fall werden die Lange oder Breite auf einem
Zusatzzeichen angegeben, das unterhalb der Tafelzeichen A.4 und A.4.1 angebracht ist. Im Ubrigen gelten die
Regelungen von 8 6.07 Z 1 entsprechend.

2. 2.Wenn die zustandigen Behorden auf einer bestimmten Strecke das Begegnen dadurch ausschlie3en, dass sie
die Durchfahrt jeweils nur in einer Richtung gestatten, wird

1. a)das Verbot der Durchfahrt durch ein allgemeines Verbotszeichen A.1 (Anlage 7),

2. b)die Erlaubnis der Durchfahrt durch ein allgemeines Durchfahrtszeichen E.1 (Anlage 7)
angezeigt.Je nach den ortlichen Umstanden kann das Zeichen, das die Durchfahrt verbietet, durch das Zeichen
B.8 (Anlage 7) angekindigt werden.

3. 3.Zeigt im Donauraum eine zum Setzen der Zeichen nach Z 2 eingerichtete Signalstation keines dieser Zeichen,
mussen die Fahrzeuge anhalten und warten, bis die Erlaubnis zur Weiterfahrt von den Organen der zustandigen
Behorden mundlich, durch Sprechfunk oder durch Zeichen erteilt wird.

In Kraft seit 01.02.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 608
	- Wasserstraßen-Verkehrsordnung


